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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2025 
(BGBI. 2025 I Nr. 189) 

    

1.2  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 
189); die im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich 
auf den Anhang zur PlanZV 

    

1.3  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. Nr. 25) 

    

1.4  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. 
2025 Nr. 71) 
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2    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

2.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Örtlichen Bauvor-
schriften zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
"Brühl" der Stadt Bad Schussenried  

Die Inhalte der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
"Brühl" (Fassung vom 01.10.1981, rechtsverbindlich seit 
06.02.1984) vor dieser Änderung werden für diesen Bereich voll-
ständig durch die nun vorliegenden Örtlichen Bauvorschriften zur 
ersetzt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.2  Dachform  Die vorgeschriebene Dachform gilt nur für Dächer von Hauptgebäu-
den. Für deutlich untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. Gau-
pen, Zwerchgiebel) sind andere Dachformen zulässig. Untergeord-
net sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50 % der 
Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegen-
überliegenden Hauswände, einnehmen. 

    

2.3  SD  Dachform für Hauptgebäude, entsprechend der vorgeschriebenen 
Dachform gilt es nachfolgende Maßgaben einzuhalten: 

SD: Satteldach; zwei Winkel von 180 ° zu einer senkrechten Achse 
verdrehte geneigte Dachflächen mit einheitlicher Dachneigung, die 
sich in einer gemeinsamen Schnittlinie treffen (First), ein geringfü-
giger, parallel seitlicher Versatz der beiden Dachflächen ist zulässig, 
sofern die gemeinsame Firstlinie dabei für die Gesamterscheinung 
als Satteldach dominat bleibt, so genannte Krüppelwalme sind 
nicht zulässig. 

Die Ausbildung einer Attika oder die Umsetzung von Bauteilen, die 
den Eindruck einer Attika erwecken (z. B. Wandscheiben oder Brüs-
tungen bzw. Geländer, die nicht überwiegend transparent ausge-
führt sind), sind ausschließlich bei untergeordneten Bauteilen mit 
Flachdach zulässig. 



 
 Stadt Bad Schussenried    Örtliche Bauvorschriften zur 

1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Brühl" 
Textteil (Entwurf) mit 11 Seiten, Fassung vom 08.09.2025 

Seite 5 

Die o. g. Vorschriften zu der Dachform gilt nicht für untergeordnete 
Bauteile der Dächer (z. B. Gaupen, Zwerchgiebel) bzw. sonstige Ne-
benanlagen (z. B. Geräteschuppen) sowie für Garagen. Diese sind 
frei gestaltbar. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Planzeichnung) 

    

2.4  Dachneigungen für 
Hauptgebäude 

 In Abhängigkeit von der vorgeschriebenen Dachform sind folgende 
Dachneigungen einzuhalten: 

 
SD:  35 – 45 ° 

Die Dachneigung ist jeweils gegenüber der Horizontalen zu messen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

2.5  Materialien für die 
Dachdeckung 

 Als Dachdeckung für Dächer von Hauptgebäuden sind ausschließ-
lich Dachplatten (kleinteilige Schuppendeckung wie z. B. Dachzie-
gel, Dachpfannen, Betondachsteine etc.) sowie eine vollständige 
Begrünung zulässig. 

Für diejenigen Bereiche dieser Dächer, die der Gewinnung von Son-
nenenergie dienen, sind darüber hinaus Materialien zulässig, die 
für diese Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) üblich 
bzw. erforderlich waren. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Abdichtungsele-
mente etc.) sind in jedem Fall andere Materialien zulässig. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z. B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z. B. Kunststoffbeschich-
tung) dauerhaft abgeschirmt werden. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

2.6  Farben  Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig.  
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Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaikanlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Abdichtungsele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
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3  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189), § 4 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71), § 74 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.03.2025 (GBl. Nr. 25) sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189) hat der Ge-
meinderat der Stadt Bad Schussenried die Örtlichen Bauvorschriften zur 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes "Brühl" in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Örtlichen Bauvorschriften zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes "Brühl" ergeben sich aus deren zeichnerischem Teil vom 08.09.2025. 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Die Örtlichen Bauvorschriften zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Brühl" bestehen aus der 
Planzeichnung und dem Textteil vom 08.09.2025. Den örtlichen Bauvorschriften zur 1. Änderung und Erwei-
terung wird die Begründung vom 08.09.2025 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein. Die bisherigen 
Inhalte (Fassung vom 01.10.1981, rechtsverbindlich seit 06.02.1984) innerhalb des räumlichen Geltungs-
bereiches werden durch die nunmehr festgesetzten Inhalte vollständig ersetzt.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden.  
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 § 4 Inkrafttreten 

Die Örtlichen Bauvorschriften zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Brühl" der Stadt Bad 
Schussenried treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bad Schussenried, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Achim Deinet, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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4  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil 
  

4.1  Örtliche Bauvorschriften 

4.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachform für den Hauptbaukörper beschränkt sich auf das Satteldach. Diese Dachform ent-
spricht den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die bestehenden Gebäude im angrenzenden 
Bereich weisen ebenfalls Satteldächer auf. 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrenschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben für die Dacheindeckung orientieren sich einerseits an 
den umliegenden, landschaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrenschaft 
jedoch ausreichend gestalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rot-
braun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des 
Ortes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation ein. 

  Auf die Festsetzung eines Längen/Breitenverhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Aus den 
o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug aufgrund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-
größen in Frage gestellt.  
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5   Verfahrensvermerke 
  

5.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. . Der Beschluss 
wurde am  …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 

5.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Unterrichtung sowie Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung fand in der Zeit vom …………. bis …………. statt (gem. § 3 
Abs. 1 BauGB).  

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom …………. bis …………. (Billigungsbe-
schluss vom ………….; Entwurfsfassung vom ………….; Bekanntmachung am 
………….) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden ausgelegt. 

 
5.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen einer schriftlichen 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom ……. . unterrichtet und zur Äußerung auf-
gefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom …………. (Entwurfsfassung vom 
………….; Billigungsbeschluss vom ……….) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 

5.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. über die Entwurfs-
fassung vom …………. . 

 
 Bad Schussenried, den …………. …………………………… 
  (Achim Deinet, Bürgermeister)  
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5.5  Ausfertigung 

 Hiermit wird bestätigt, dass die Örtlichen Bauvorschriften zur 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes "Brühl" in der Fassung vom …………. dem Satzungsbeschluss des Gemein-
derates vom ……. zu Grunde lagen und dem Satzungsbeschluss entsprechen. 

 
 Bad Schussenried, den …………. …………………………… 
  (Achim Deinet, Bürgermeister) 

 
5.6  Bekanntmachung und Inkrafttreten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Die Örtlichen Bau-
vorschriften zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Brühl" sind damit in Kraft 
getreten. Sie werden mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Bad Schussenried, den …………. …………………………… 
  (Achim Deinet, Bürgermeister) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan aufgestellt am: 08.09.2025   
 

 

Verfasser: 

 

…………………………… Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Weingarten 
 

(i. A. H. Marschall)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Versiegelte Originalfassungen tragen die Unterschrift des 
Planers. 

 


